
1045 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über den Bericht 1989 der Bundesregierung 
gemäß § 8 des Forschungsorganisationsgeset­
zes, BGBI. Nr.34111981 (III-114 der Beila-

gen) 

Die Bundesregierung hat gemäß § 8 des For­
schungsorganisationsgesetzes 1981 dem N ational­
rat bis zum 1. Mai eines jeden Jahres einen 
umfassenden Bericht'über die Lage und Bedürfnisse 
der Forschung in Österreich vorzulegen, Der 
Österreichische Rat für Wissenschaft und For­
schung hat die Bundesregierung bei der Erstellung 
dieses Berichtes zu beraten. Die Bundesregierung 
hat den vom Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung erstellten Entwurf des Berichtes und 
die Stellungnahme des Österreichischen Rates für 
Wissenschaft und Forschung behandelt und die 
Erstattung des vorliegenden Berichtes beschlossen. 

Der Bericht der Bundesregierung enthält im 
wesentlichen einen Überblick über die Entwicklung 
der Forschungspolitik und über die Lage und 
Bedürfnisse der Forschung in Österreich. Die dem 
Bericht der Bundesregierung beigeschlossenen Be-

Dr. Bruckmann 

Berichterstatter 

richte der beiden Forschungsförderungsfonds und 
der Ressorts informieren im Detail über die Lage 
und Bedürfnisse der Forschung und Entwicklung in 
den einzelnen Bereichen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat den gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung 
am 19. September 1989 in Verhandlung genommen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. S t i p p e I, 
Dr. H ö eh tl, Sm oll e, Dipl. Vw, Dr. S tix, Dr. 
Müll e r, Klara Mo t t e r, Dr. Pr eiß, Pos c h, 
Dr. See I sowie der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung Dr. Bus e k beteiligten, 
wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 
Nationalrat die Kenntnisnahme des Berichtes zu 
empfehlen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
stellt somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
den Bericht 1989 der Bundesregierung gemäß § 8 
des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBI. 
Nr. 341/1981 (III-114 der Beilagen) samt Beilagen, 
zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1989 09 19 

Dr. Blenk 

Obmann 
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